
Weil Ihr Leben 
kostbar ist

Die Diagnose Krebs verändert alles. Auch wenn die psychische Krankheitsverarbeitung  
zunächst alle Kraft zu rauben scheint, müssen nach der Diagnose rasch Entscheidungen  
getroffen werden.

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es und welche ist 
die richtige? Was macht ein Krebszentrum, ein Tumor-
zentrum, ein onkologisches Zentrum? 

Damit Sie finanziell abgesichert sind, Spielraum für 
persönliche Wünsche haben und sich auch bei der Wahl 
des Krankenhauses keine Sorgen um die Finanzierung 
machen müssen, bieten wir Ihnen mit unseren beiden 
Tarifbausteinen die passende Lösung.

Was ist versichert? 

Eine Sofortauszahlung und stationäre Wahlleistungen, 
wenn Sie während der Dauer dieser Versicherung an 
Krebs erkranken. (Versicherte Krebserkrankungen 
siehe Rückseite)

Wer kann sich versichern?

Jeder – egal, ob gesetzlich oder privat krankenversichert.

Advigon.Krebs-SCHUTZ 
Zweifach gegen Krebs

DAS PLUS IM KRANKENHAUS

KREBS-SCHUTZ STATIONÄR
TARIF CS

Behandlung durch Spezialist oder Chefarzt 

Privatsphäre und Ruhe im Einbettzimmer,  
Zweibettzimmer ebenfalls versichert

Freie Krankenhauswahl

Zahlung des Eigenanteils bei Fahrten zum und  
vom Krankenhaus 

Lebenslanger Versicherungsschutz

ZUSATZ-GELD FÜR DEN ERNSTFALL

KREBS-SCHUTZ DIAGNOSEGELD
TARIF CD65 ODER CD

10.000,– EUR Sofortauszahlung nach Diagnose:

• Garantiere Kapitalleistung: 8.000,– EUR

• Sofortbonus in 2024: 2.000,– EUR

Freie Verwendung des ausgezahlten Geldes 

Zwei Tarifoptionen:

• Tarif CD65: Versicherungsablauf mit 65 Jahren 

• Tarif CD: Lebenslanger Versicherungsschutz 



Advigon Versicherung AG 
Postfach 1130 
Drescheweg 1 
9490 Vaduz 
LIECHTENSTEIN

InteressentenLine: 040 5555-4020

E-Mail: kv-angebot@advigon.com 
Internet: www.advigon.com A
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Krebsbegriff gemäß Tarifbedingungen 

Krebs bezeichnet einen bösartigen Tumor, der durch 
unkontrolliertes Wachstum sowie das Eindringen in 
anderes Gewebe mit Tendenz zur Metastasenbildung 
(Bildung von Tochtergeschwülsten) gekennzeichnet ist.

Unter den Begriff Krebs fallen auch die bösartigen  
Tumorformen des Bluts, der blutbildenden Organe und 
des Lymphsystems einschließlich Leukämie (Blutkrebs) 
und Lymphome (Tumore des lymphatischen Systems).

Ebenfalls zu Krebs zählen gutartige hirneigene Tumore 
(astrozytäre Tumore). 

Nicht unter den Begriff Krebs fallen dagegen Basaliome 
und Spinaliome (Formen des hellen Hautkrebses),  
alle prämalignen (Vorstufe von bösartig) und nicht-
inva siven (in situ Neubildungen) Tumorformen sowie 
Neubildungen unsicheren und unbekannten Verhaltens.

Ergänzende Voraussetzungen für den Tarif  
Diagnosegeld

Versichert sind nur solche Krebserkrankungen, bei  
denen folgende Voraussetzungen nachgewiesen werden:

• Tumor mindestens der Tumorgröße T2  
(TNM-Klassifikation)

• Tumor mit Lymphknoten- oder Fernmetastasen

• Gehirntumor ab WHO II (Tumorgrad 2, Einteilung 
durch die Weltgesundheitsorganisation)

• Leukämie mit dadurch bedingter Anämie (Blutarmut) 

• Morbus Hodgkin und Non-Morbus Hodgkin-Lymphome 
mindestens der Klasse 2 (Ann Arbor-Klassifikation)

DIAGNOSEGELD STATIONÄRE 
ABSICHERUNG

OB EINZELN ODER IN  KOMBINATION: 
MIT ADVIGON.KREBS-SCHUTZ TREFFEN SIE AUF JEDEN FALL DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG!


